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HAUSHALT 2022 
Kurzübersicht in EUR / Wichtige Eckdaten 

  
2022 

Zum Vergleich 
vorauss. Ergebnis 

2020 (gerundet) 
Ergebnishaushalt 
-Ordentliches Ergebnis 
-Sonderergebnis 
-Veranschlagtes Gesamtergebnis 
Zahlungsmittelüberschuss 

 
-188.900 
139.000 
-49.900 
476.900 

 
375.700 
205.900 
581.600 
747.300 

Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Einzahlungen aus Krediten  
Auszahlungen für Tilgung Kredite 
Saldo Finanzierungsmittelbestand   

+  1.331.500 
- 3.131.000 

1.000.000 
  -295.000 
- 617.600   

487.800 
-2.528.900 

0 
-156.448 

1.450.300 
   

                                               Ergebnishaushalt   
   
E R T R Ä G E   8.152.100  
Steuern und ähnliche Abgaben  
Grundsteuer (unveränderte Hebesätze A und B;  
Gewerbesteuer 
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer  
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer 
(Anpassung der Schlüsselzahl ab 2021) 
Hundesteuer 
Familienleistungsausgleich 

3.825.600 
350.200 
880.000 
108.100 

2.283.000 
 

23.000 
181.300 

4.225.000 
340.200 

1.178.244 
126.200 

2.116.300 
 

14.200 
153.200 

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 
Schlüsselzuweisungen (höhere Bedarfsmesszahl der Gemeinde in 2022 
Gewerbesteuerkompensation aus 2020 wird bei Steuerkraft angerechnet) 
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (Kindergarten: höhere Zuweisung/Kind) 
Zuweisungen sonstige Bereiche 

2.235.700 
1.310.000 

 
0 

925.700 
 

1.953.600 
992.948 

 
5.800 

871.400 
5.300 

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 379.800 334.400 
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.166.700 1.008.200 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 321.000 459.300 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.000 101.400 
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 
Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgabe) 89.100 131.600 
A U F W E N D U N G E N  8.341.000  
Personalaufwendungen 3.015.900 2.862.900 
Unterhaltungsaufwand 
Kanalunterhaltung NSW, Sanierung Flachdach Schule, Anstrich 
Feuerwehrgerätehaus, Leitungsnetz Wasserversorgung, Kanalunterhaltung SW, 
Unterhaltung Rasen-/Kunstrasenplatz, Straßen-/wegeunterhaltung, Unterhaltung 
Grünanlagen. 

379.500 329.100 

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 
Bewirtschaftungskosten, Bewirtungskosten Kindergarten und Schülerhort, 
Wasserlieferungskosten u.a. 

939.500 771.700 

Abschreibungen  1.045.600 949.500 
Zinsen und  ähnl. Aufwendungen 6.500 5.500 
Transferaufwendungen 
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen  
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Gewerbesteuerumlage (Grundlage: Gewerbesteuereinnahme) 
Finanzausgleichsumlage (Grundlage: Steuerkraftsumme 2020) 
Kreisumlage (Hebesatz ./. 1 v.H. – Grundlage Steuerkraftsumme 2020) 

2.503.600 
140.200 

26.100 
88.000 

989.000 
1.256.800 

2.548.500 
114.600 

12.600 
124.900 

1.018.500 
1.270.700 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Steuern, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden und Unternehmen 

450.200 370.800 
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                                               Finanzhaushalt 
 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  1.331.500 
   
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

 
 

Rathaussanierung 300.000  
Feuerwehrfahrzeug 128.000  
Barrierefreie Bushaltestellen 175.000  
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung 36.500  
   
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen    
Verkauf Grundstücke (Lindenstraße, Gewerbegrundstück, Teilfläche Birkenhof) 692.000  
   
   
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 
3.131.000 

 
 

 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   
Kauf von Grundstücken  197.500  
Erwerb Grundstücke Sanierungsgebiet 281.000 

 

   
Auszahlungen für Baumaßnahmen   
Rathaussanierung 1.000.000  
Erschließung Bauplätze Lindenstraße 450.000  
Umbau barrierefreie Bushaltestellen 257.000  
Erneuerung Straßenbeleuchtung 122.000  
Umbau Reisigplatz 100.000  
Friedhof – Weg gärtnergepflegte Grabfelder 7.000  
   
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   
Feuerwehrfahrzeug 440.000  
EDV Ausstattung Rathaus 90.000  
PKW Hausmeister 20.000  
Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk 20.000  
Bauhof Arbeitsgeräte 17.500  
Feuerwehr Funktisch 8.000  
Bauhof Küchenzeile 5.000  
Friedhof- Sitzbank 1.000  
   
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   
Sanierungsgebiet – Zuschüsse private Maßnahmen 50.000  
   
Auszahlungen für Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände   
EDV Aussatattung immaterielles Vermögen 50.000  
   
Liquidität, Schulden EUR  
Stand der Liquidität zum 01.01.2022 1.488.000  
Stand der Voraussichtlichen Liquidität zum 31.12.2022 870.600  
Schuldenstand zum 01.01.2022 4.785.200   
Kreditaufnahme im Haushaltsjahr voraussichtlich (Kreditermächtigung 1,0 Mio) 1.000.000  
Tilgung 2022 295.400  
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 5.489.800    

 
 
 
Geplante bzw. noch nicht beschlossene Gebühren- /Steueranpassungen:   
 
Anpassung Kindergartenbeiträge / Hortgebühren 
Anpassung Verwaltungsgebühren  
Neukalkulation Wasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr zum 01.01.2023 
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Fazit: 
Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -188.900 EUR gerechnet. Durch 
Grundstücksverkäufe über dem Buchwert wird voraussichtlich ein außerordentlicher Ertrag von 139.000 EUR 
erwirtschaftet, sodass sich das Gesamtergebnis auf voraussichtlich -49.900 EUR beläuft. 
 
Konjunkturbedingt fallen die Gewerbesteuereinnahmen in 2022 niedriger aus. Grund sind die Betriebsergebnisse 
2020 welche Grundlage für die Vorauszahlungsbescheide 2022 sind. 
 
Erfreulich ist, dass sich durch sukzessiv durchgeführte Gebührenkalkulationen die nicht konjunkturabhängigen 
Einnahmen um knapp 200.000 EUR verbessern, was die Ertragskraft des Haushalts wesentlich verstärkt.  Diese 
Einnahmen werden wiederrum auch nicht bei der Steuerkraft der Gemeinde im Finanzausgleich berücksichtigt 
bzw. angerechnet. 
 
Im Jahr 2022 wird in Summe 3,1 Mio EUR investiert. Maßgeblich ist die geplante Rathaussanierung. Da man sich 
im Sanierungsgebiet befindet sind hierbei jedoch Zuschüsse möglich welche man für das Großprojekt nutzen 
sollte. 
 
Um alle Maßnahmen zu stemmen reicht die vorhandene Liquidität voraussichtlich nicht aus. Geplant ist deshalb 
eine im Vergleich zu der hohen Investitionssumme moderate Kreditaufnahme von 500.000 EUR. Um 
liquiditätstechnisch auf der sicheren Seite zu sein und unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Jahr 
2023 wird jedoch im Haushalt eine Kreditermächtigung von 1,0 Mio EUR festgeschrieben. 
 
Sofern die Kreditaufnahme auf 500.000 EUR beschränkt werden kann, beläuft sich der Schuldenstand zum Ende 
des Jahres auf 4,9 Mio EUR. 
 
Wird dies mit der voraussichtlichen Bilanzsumme von gut 37,1 Mio EUR zum 01.01.2022 verglichen ist dennoch 
ersichtlich, dass die Gemeinde gut aufgestellt ist und dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung Rechnung 
getragen wird. 
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1. Haushaltssatzung  
 
 

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes 
Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung  
 
 
1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags  
 

a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als     
     veranschlagtes ordentliches Ergebnis,  
b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als  
     veranschlagtes Sonderergebnis,  

 
 
2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags  
 

a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie  
    deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,  
b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,  
c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder  
    – bedarf,  
d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren  
     Saldo  
e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,  

 
 
3. des Gesamtbetrags  

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-  
    maßnahmen (Kreditermächtigungen) und  
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die  
    künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförder-  
    maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),  

 
 
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und  
 
 
5. der Steuersätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten 
Satzung festgesetzt werden.  
 
 
 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr 
(Kalenderjahr). 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Steinmauern  
für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden 
Fassung hat der Gemeinderat am 22.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022 beschlossen:  
 
 

§ 1 
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt               EUR  
 

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen  
1.1   Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von   8.152.100 
1.2   Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                 - 8.341.000 
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von         -    188.900 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                    139.000 
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von   0 
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 139.000 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von   - 49.900 
    
2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen  
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

von 
7.772.300 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von 

- 7.295.400 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 
2.1 und 2.2) von 

476.900 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.331.500 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 3.131.000 
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 
- 1.799.500 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 
und 2.6) 

- 1.322.600 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.000.000 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -    295.000 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 
 

   705.000 
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 

Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 
 

- 617.600 
 
 
       § 2 

Kreditermächtigung 
 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                1.000.000 EUR   

  
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf                               1.755.000 EUR  
 
 

§ 4 
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Kassenkredite 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf                                                   800.000 EUR   
 
 
 

§ 5 
Steuersätze 

 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt  
1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf      300 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf       330 v.H. 
 
der Steuermessbeträge.  
 

2. für die Gewerbesteuer auf             350 v.H. 
der Steuermessbeträge  

 
 
 
 
 
Steinmauern, den 23.03.2022 
  
 
  
 
Toni Hoffarth       Manuel Otteni 
Bürgermeister        Fachbediensteter für das 

Finanzwesen   
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2. Rückblick auf die Vorjahre  
 
 
Dem Vorbericht zum Haushaltsplan wird ein zahlenmäßiger Rückblick der Jahre 2020 und 2021 
vorangestellt. 
 
   
 
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 
 
Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf: 
  
 

Ergebnishaushalt -376.300 EUR 
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

+     625.200 EUR 

Finanzhaushalt – Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

- 2.237.900 EUR 

 
 
Das Ergebnis ist eine vorläufige Feststellung, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig 
festgestellt wurde. Kleinere Änderungen sind noch möglich. 
 

Ergebnishaushalt + 375.714 EUR 
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

+     487.781 EUR 

Finanzhaushalt – Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

- 2.528.926 EUR 

 
   
   
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf: 
  
 

Ergebnishaushalt - 442.600 EUR 
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

+    244.500 EUR 

Finanzhaushalt – Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

- 2.310.600 EUR 

 
 
 
Entwicklung Haushalt 2021 
 
 
 
Einschätzung zu Beginn des Haushaltsjahres 
 
Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem negativen Ergebnis geplant. Veranschlagt war ein 
ordentliches Ergebnis von -442.600 EUR bzw. ein Gesamtergebnis in Höhe von -358.600 EUR. 
Letzendlich wird das Ergebnis mit einem positiven Saldo von 300.100 EUR voraussichtlich deutlich 
besser als geplant ausfallen. Gründe hierfür sind vor allem niedrigere Personalaufwendungen (knapp 
200 TEUR Einsparung) als veranschlagt aufgrund von zeitlich späteren Nachbesetzungen in der 
Verwaltung sowie im Kindergarten bzw. nicht vollständige Nachbesetzung der vakanten Stellen im 
Kindergarten. Darüber hinaus wurden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nicht alle 
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veranschlagten Maßnahmen durchgeführt, wodurch ebenfalls eine Einsparung von ca. 200 TEUR 
erreicht wird. 
Die Schlüsselzuweisungen sind außerdem aufgrund einer gestiegenen Bedarfsmesszahl 
(Kopfpauschale wurde durch das Land erhöht) um ca. 200 TEUR gestiegen. Auch die Zuweisungen 
für den Kindergarten sind um ca. 60 TEUR höher ausgefallen als veranschlagt. 
 
Maßgebende Investition im Jahr 2021 war die Sanierung der Hauptstraße. Es sind hierfür Mittel in 
Höhe von über 800.000 EUR abgeflossen. Die finale Schlussrechnung steht noch aus. 
Die geplante erste Rate für das Feuerwehrfahrzeug wurde hingegen noch nicht in Rechnung gestellt. 
Die Kosten für das Fahrzeug kommen somit voraussichtlich komplett im Jahr 2022 zum Tragen. 
Darüber hinaus wurde nach Gemeinderatsbeschluss eine Beteiligung in Höhe von 500 TEUR in 
„EnBw vernetzt“ geleistet. 
Um diese sowie weitere kleinere Investitionen stemmen zu können wurde in 2021 ein Kredit in Höhe 
von 1,2 Mio EUR aufgenommen. 
 
 
Ergebnishaushalt 2021 
 
 
Auf der Ertragsseite wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Steinmauern 
voraussichtlich um rd. 48.700 EUR über dem Haushaltsansatz von 2.153.900 EUR liegen.    
 
Bei den Schlüsselzuweisungen sind Zahlungen in Höhe von rd. 1.392.600 EUR eingegangen. Damit 
wird der veranschlagte Ertrag von 1.157.200 EUR um 235.400 EUR überschritten. 
 
Die Erträge aus der Gewerbesteuer fallen mit 1.043.500 EUR leicht niedriger aus als veranschlagt. 
Geplant waren 1.100.000 EUR (= -56.500 EUR). 
 
Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B liegen zusammen mit rd. 367.400 EUR um ca. 28.400 
EUR über den Ansätzen. 
 
Die Entgelte für öffentliche Leistungen liegen mit Einnahmen von rd. 1.005.600 EUR leicht unter dem 
Ansatz (1.037.700). Hauptursächlich für die geringeren Entgelte sind Niederschlagungen aufgrund der 
Schließung der Einrichtungen aufgrund der Corona Pandemie. 
 
 
Die Einnahmen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen mit voraussichtlich rd. 
340.700 EUR über dem Planansatz von 310.000 EUR. Hauptursächlich sind höhere Mieteinnahmen 
bzw. gestiegen Erträge aus Verkauf im Bereich der Forstwirtschaft. 
 
Insgesamt konnten somit ordentliche Erträge von rd. 8.281.100 EUR (Plan 7.819.800 EUR) 
erwirtschaftet werden.  
 
Auf der Seite der Aufwendungen liegt die Finanzausgleichsumlage mit 922.800 EUR leicht unter dem 
Ansatz von 929.900 EUR. Die Kreisumlage liegt mit 1.182.100 EUR etwa in Höhe des geplanten 
Ansatzes. 
Die Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund eingegangener Zahlungen für Vorjahre über dem Ansatz und 
beträgt 154.300 EUR. Geplant waren 110.000 EUR. 
 
Die Aufwendungen bei den sächlichen Sach- und Dienstleistungen liegen mit rd. 1.083.900 EUR 
unter dem Ansatz von 1.273.500 EUR.  
 
Die Personalaufwendungen liegen mit rd. 3.000.300 EUR unter den veranschlagten Aufwendungen 
in Höhe von 3.172.100 EUR. 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen voraussichtlich ebenfalls unter dem Ansatz. Der 
derzeitige Stand beläuft sich auf 405.800 EUR. Angesetzt waren 506.500 EUR. 
 
Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. 7.981.000 EUR und liegen somit unter dem 
Planansatz  von 8.262.400 EUR. Das Jahr 2021 schließt somit voraussichtlich mit einem positiven 
Ergebnis in Höhe von 300.100 EUR ab. 
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Finanzhaushalt 2021 
 
 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden zu Beginn des Haushaltsjahres auf 244.500 EUR 
veranschlagt. Aktuell sind Einzahlungen von rd. 935.500 EUR zu verzeichnen. Grund für die Differenz 
sind vor allem die Zuwendungen für den Um- und Erweiterungsbau des Flößerkindergartens sowie die 
Aufstockung der Karl-Julius-Späth Schule. Bei beiden Maßnahmen wurde kein Ansatz im Jahr 2021 
gebildet. Der tatsächliche Zahlungsfluss fand jedoch in diesem Jahr statt. 
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden auf 2.310.600 EUR prognostiziert. 
 
Das vorläufige Ergebnis liegt mir Auszahlungen in Höhe von 2.640.600 EUR um 330.000 EUR über 
dem Ansatz. Hauptursächlich ist die nicht veranschlagte Beteiligung an „ENBW vernetzt“ (+500.000 
EUR) sowie deutlich höhere Ausgaben für Grundstückskäufe (+372.200 EUR). Einige Maßnahmen 
wurden jedoch nicht oder noch nicht vollständig umgesetzt/abgerechnet (Feuerwehrfahrzeug, 
Hauptstraße, Möbel Rathaus…) 
Ingesamt betrugen die Auszahlungen für Grundstückskäufe 567.200 EUR, für Baumaßnahmen 
1.327.800 EUR, für den Erwerb von beweglichem Vermögen 95.800 EUR, für den Erwerb von 
Finanzvermögen 613.200 EUR, Investitionsfördermaßnahmen 44.100 EUR sowie Erwerb immaterielles 
Vermögen 7.500 EUR. 

 
 
3. Vorbericht für das Haushaltsjahr 2022 
 

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er 
vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt sowie den 
geplanten Investitionen und Finanzierungsmitteln im Finanzhaushalt.  

 
 
3.1 Wichtige Eckdaten Haushaltsplan 2022 
 
 
3.1.1 Einwohnerzahl 
 
Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Steinmauern stabile, i.d.R. wachsende 
Einwohnerzahlen. Im Jahr 2013 musste die Einwohnerzahl aufgrund des Zensusergebnisses leicht 
nach unten korrigiert werden. Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt: 

 
     nach der Volkszählung am 17.05.1939       1.968 
        nach der Volkszählung am 13.09.1950       1.562 
        nach der Volkszählung am 06.06.1961       1.820 
        nach der Volkszählung am 27.05.1970       2.003 
         
 
 
    Entwicklung der Einwohnerzahl 1990 – 2021 
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 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013) (Zensus 50 %)     3.013 
 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) (Zensus 50 %)     3.050 
 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)      3.099  
 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)      3.081  
 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)        3.085 
 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)        3.106 
 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)      3.115 
 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)      3.151 
 nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)      3.178 
 
 
 
3.1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebiets     1.240 ha                     
 

3.1.3 Gemeindeorgane 

 

  
Bürgermeister: 
Toni Hoffarth    Beginn der Amtszeit 01. Januar 2021 
 
 
Ehrenamtliche Stellvertreter: 
1. Weisenburger, Reinhilde  
2. Flößer, Claus  
3. Fettig, Martin 
 
Zusammensetzung Gemeinderat: 
 
Becker, Martin BV 
Bohn, Franz BV 
Calabrese, Carmelo CDU 
Fettig, Martin BV 
Flößer, Claus WGS 
Geiser, Daniel WGS 
Götz, Matthias CDU 
Härtel, Andreas CDU 
Amos, Robert CDU 
Pardo Pose, Julio WGS 
Thom, Sabine BV 
Weisenburger, Reinhilde CDU 

 

2000
2100
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2500
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Mitglieder der Ausschüsse: 
 
Technischer Ausschuss 

(beschließender Ausschuss) 

Finanz- und 
Verwaltungsausschuss 
(beratender Ausschuss) 

Umweltausschuss 

(beratender Ausschuss) 
Weisenburger, Reinhilde Götz, Matthias Götz, Matthias 
Härtel, Andreas Calabrese, Carmelo Härtel, Andreas 
Becker, Martin Thom, Sabine Thom, Sabine 
Bohn, Franz Bohn, Franz Fettig, Martin 
Flößer, Claus Flößer, Claus Pardo Pose, Julio 
Pardo Pose, Julio Geiser, Daniel Geiser, Daniel 

 
 
Schulbeirat 

(beratender Ausschuss) 

Gemeinsamer Ausschuss 

(beratender Ausschuss) 
Weisenburger, Reinhilde Weisenburger, Reinhilde 
Amos, Robert Fettig, Martin 
Thom, Sabine Flößer, Claus 
Fettig, Martin  
Geiser, Daniel  
Flößer, Claus  

 

 

3.1.4 Steuerkraftsumme für 2022 

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind 
jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten 
Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu 
kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80 Prozent des Gemeindeanteils an der 
Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die 
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionspauschale). 

In diesem Jahr kommt außerdem ausnahmsweise die Gewerbesteuerkompensation hinzu. 
Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der 
Kreisumlage.  

Steuerkraftsumme 2022             4.333.825 EUR 
Steuerkraftsumme 2022 je Einwohner (Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021)         1.363,70 EUR 
 

Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme/Einwohner mit dem Wert von 1.363,70 EUR/Einwohner deutlich 
unter dem voraussichtlichen Landesdurchschnitt von 1.699,00 EUR/Einwohner. Anhand der 
nachfolgenden Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme in Steinmauern in den letzten 
zehn Jahren zwar tendenziell, dafür aber nicht kontinuierlich gestiegen ist. 
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Entwicklung Steuerkraftsummen (2010-2022) in EUR

Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022
    
    a) insgesamt (ohne Anteil an der Umsatzsteuer)           1.230.200,00 EUR
      b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl
         Stand vom 30.06.2021 ca.           387,10 EUR

Schlüsselzuweisungen 2022

      a) Bedarfsmesszahl              5.014.566,00 EUR
      b) Steuerkraftmesszahl            3.649.472,00 EUR
      c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG     1.365.094,00 EUR

3.2. Erträge Ergebnishaushalt 2022
Folgende Erträge sind im Ergebnishaushalt 2022 geplant:

Nr. Ertragsart Plan in 
EUR

Anteil Vergleich 
Vorjahr

Vorjahr 
Anteil

3.2.1 Grundsteuer A und B 350.200 4,30% 339.000 4,34%
3.2.2 Gewerbesteuer 880.000 10,79% 1.100.000 14,07%
3.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.283.000 28,01% 2.153.000 27,53%
3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 108.100 1,33% 119.400 1,53%
3.2.5 Hundesteuer 23.000 0,28% 14.200 0,18%
3.2.6 Familienleistungsausgleich 181.300 2,22% 167.200 2,14%
3.2.7 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.235.700 27,42% 2.061.000 26,36%

3.2.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 379.800 4,66% 330.700 4,23%

0
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1.000.000
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2.000.000
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3.2.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 1.166.700 14,31% 1.037.700 13,27%

3.2.10 Sonstige privatrechtliche Entgelte 321.000 3,94% 310.000 3,96%
3.2.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.000 1,64% 82.600 1,06%
3.2.12 Zinsen und ähnliche Erträge 200 0,00% 0 0,00%

3.2.13 Aktivierte Eigenleistungen und 
Bestandsveränderungen 0 0,00% 15.000 0,19%

3.2.14 Sonstige ordentliche Erträge 89100 1,09% 90.000 1,15%
Ordentliche Erträge 8.152.100 100 % 7.819.800 100%

3.2.1 Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer:  
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen 
Grundstücke. Beide Hebesätze wurden letztmals zum 01.01.2018 angehoben: bei der Grundsteuer A 
von 250 auf 300 v.H. und bei der Grundsteuer B von 320 auf 330 v.H. 

Entwicklung der Einnahmen Grundsteuer A und B (2009 – 2022 Plan) in EUR: 

3.2.2 Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste 
Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der 
Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich 
Gewerbesteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 20 Prozent bei der Gemeinde 
erbleiben.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer letztmalig von 340 auf 350 v.H. angehoben. 

Aufgrund des schlechten Konjunkturjahres 2020 welches Grundlage für die Vorauszahlungsbescheide 
2022 ist, sind die derzeit aufgrund der Messbescheide zu erwartenden Gewerbesteuerzahlungen in 
2022 außergewöhnlich niedrig.
Der Ansatz wurde aufgrund der vorliegenden Bescheide auf 880.000 EUR festgesetzt.
Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in EUR seit 1983 veranschaulicht folgende Grafik:
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3.2.3 Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den 
Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre 
eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am 
Landesaufkommen aus. Für 2021, 2022 und 2023 wurde im Vergleich zum vorigen 
Berechnungszeitraum die Schlüsselzahl für Steinmauern von 0,0003309 auf 0,000322 abgesenkt.

Für das Jahr 2022 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage der 
November-Steuerschätzung ein Betrag von 7,090 Mrd. Euro vorgegeben (7,011 Mrd. Euro in 2021). 
Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Steinmauern von 2.283.000 EUR (2021: ca. 2.153.000
EUR). 

3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen 
erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen; dieser Anteil wurde ab 2018 
dauerhaft deutlich erhöht. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten 
Schlüssel. Für die Gemeinde Steinmauern gilt für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Schlüsselzahl 
0,0001. Der Anteil der Gemeinden wird für 2021 auf 1.081.000.000 EUR geschätzt. Für Steinmauern 
bedeutet dies einen rechnerischen Anteil von rd. 108.100 EUR.

3.2.5 Hundesteuer 

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von 
Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine 
Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde 
selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum Haushaltsjahr 2022 angepasst. Im Jahr 2022
werden voraussichtlich 23.000 EUR an Hundesteuer vereinnahmt (2021: 14.200 EUR).
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3.2.6 Familienleistungsausgleich 

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und 
Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür fließen 
den Gemeinden aktuell in 2022 563,0 Mio EUR (2021: 514,1 Mio. Euro) zu. Dieser Betrag wird auf die 
Gemeinden mit den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Verteilung des Einkommensteueranteils 
aufgeteilt:  

563.000.000 EUR x 0,000322 = 181.286 EUR (Haushalt 2022: 181.300 EUR)  
 
 

3.2.7 Zuweisungen, Zuwendungen um Umlagen 

Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale 

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der 
mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Wenn die eigene Steuerkraft 
einer Gemeinde nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag ausgeglichen. Reicht sie dagegen aus, entfallen 
die Zuweisungen. Zur Ermittlung eines eventuellen Finanzbedarfs wird die Steuerkraft der Gemeinde 
mit dem „Bedarf“ einer Gemeinde verglichen. Diese Bedarfsmesszahl wird pauschal nach Kopfbeträgen 
pro Einwohner ermittelt.  

Das Niveau der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegt in 
2022 über dem des Vorjahres. Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v.H. 
betragen bei einer Schlüsselzahl nach mangelnder Steuerkraft von 1.365.094 EUR  
die Schlüsselzuweisungen                                                                                             =     955.566 EUR 
 
Hinzu kommt die Kommunale Investitionspauschale von ca. 97,00 EUR je gewichtetem Einwohner. Sie 
dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und wird für jeden Einwohner 
gewährt. Die Einwohnerzahl wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum 
Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. 
Gewichtete Einwohnerzahl 3.655 Einwohner x 97,00 EUR                    =     354.535 EUR 
                                                                                                                  Summe  rd.       1.310.000 EUR 
 
 

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 
925.700  EUR (Vorjahr 903.800 EUR).  

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das 
Feuerwehrwesen, den Schülerhort, den Flößerkindergarten und für die Unterhaltung der Straßen. Der 
Integrationslastenausgleich als Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung war bis zum Jahr 2020 
beschränkt. Die Beträge werden regelmäßig bewilligt, d.h. sie werden jährlich gezahlt – lediglich die 
Höhe der Zuweisung oder des Zuschusses kann variieren: 

 

Produkte / 
Kostenstellen 

Beschreibung Ertragsart Plan in 
EUR 

Vergleich 
Vorjahr 

12.60.0000 Brandschutz Landeszuschuss Feuerwehrwesen 3.000 3.000 
21.10.0120 Schülerhort Landeszuweisung für Betreuung 29.000 41.600 
36.50.0101 Flößerkindergarten Landeszuweisung für Kinderbetreuung 

und Unterstützung f. Schließung Einricht. 
854.000 833.000 

51.10.0000 Städtebaul. Planung Zuschüsse Planungsleistungen 
Sanierunggebiet 

20.000 0 

54.10.0000 Gemeindestraßen Verkehrslastenausgleich FAG 13.700 13.700 
56.10.0700 Umweltschutzmaßnahmen Obstbauminitiative 6.000 2.000 
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3.2.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge  
 
Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz 
ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2022 sind 
hierfür 379.800 (Vorjahr 330.700 EUR) zu erwarten. Die aufgelösten Investitionszuwendungen werden 
bei den jeweiligen betroffenen Produktgruppen veranschlagt. 
 
 
3.2.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  
 
Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben. 
Benutzungsgebühren dagegen gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab. 
In 2022 werden die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren auf insgesamt 
1.166.700 EUR (Vorjahr 1.037.700 EUR) veranschlagt: 
 
 
 

 
  
 
 
 
3.2.10 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und 
Pachten. Diese Einnahmen fließen in keine Berechnung für eine zu bezahlende Umlage ein und 
verbleiben somit 1:1 in der Gemeinde. Die für 2022 geplanten Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 
321.000 (Vorjahr 310.000 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Produkte / 
Kostenstelle 

Beschreibung Ertragsart Plan in 
EUR 

Vergleich 
Vorjahr 

53300000 Wasserversorgung Benutzungsgeb. u.ä. 250.000 235.000 
53800110 Abwasserbes. SW Benutzungsgeb. u.ä. 245.000 230.000 
36500101 Flößerkindergarten Benutzungsgeb. u.ä. 211.000 175.000 
21100120 Schülerhort Benutzungsgeb. u.ä. 109.000 98.000 
36500101 Flößerkindergarten Elt.B.Betr.K.0-<3J. 90.000 66.700 
31400700 Unterk. Flüchtlinge Benutzungsgeb. u.ä. 77.000 105.000 
53800120 Abwasserbes. NSW Benutzungsgeb. u.ä. 73.700 42.000 
55300010 Friedhofs- und Besta Benutzungsgeb. u.ä. 60.000 42.000 
12220000 Einwohnerwesen Verwaltungsgebühren 22.700 20.000 
53100000 Elektrizitätsversor Benutzungsgeb. u.ä. 10.000 8.300 
55300020 Friedhofs- und Besta Benutzungsgeb. u.ä. 9.000 8.000 
55300020 Friedhofs- und Besta Verwaltungsgebühren 3.500 1.400 
12230000 Personenstandswesen Verwaltungsgebühren 3.200 3.000 
12240000 Kommunales Grundbuch Verwaltungsgebühren 1.000 1.000 
55300010 Friedhofs- und Besta Verwaltungsgebühren 500 500 
12200000 Ordnungswesen Verwaltungsgebühren 400 400 
53800110 Abwasserbes. SW Verwaltungsgebühren 300 200 
12210000 Verkehrswesen Verwaltungsgebühren 200 1.000 
53300000 Wasserversorgung Verwaltungsgebühren 200 200 

                                                       Gesamt  1.166.700 1.037.700 
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3.2.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  

Erstattungen sind Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Gemeinde für 
andere Stellen erbracht hat. Für das Planjahr sind Erstattungen in Höhe von 134.000 (Vorjahr 82.600) 
vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen u.a. in den Haushalt eingestellt worden: 

 

 

 

Produkt / 
Kostenstelle 

Beschreibung Ertragsart Plan in 
EUR 

Vergleich 
Plan Vorjahr 

57100400 Wirtschaftsförderung Mieten und Pachten 100.000 100.000 
36500101 Flößerkindergarten So. priv. L.entgelte 70.000 55.000 
11330000 Grundstücksmanagement Mieten und Pachten 65.000 61.500 
55501000 Forstwirtschaft Ust. Erträge. a. Verkauf 36.000 40.000 
57100200 Halle Am Sportplatz Mieten und Pachten 10.800 10.800 
52200100 Generationenhaus Mieten und Pachten 9.300 9.300 
55500200 Forstwirtschaft Mieten und Pachten 8.200 8.200 
57100100 Dreschschuppen Mieten und Pachten 7.300 7.300 
53300000 Wasserversorgung Mieten und Pachten 5.800 5.800 
52200200 Wohnung K-Sp.11 Mieten und Pachten 5.300 5.300 
21100120 Schülerhort Erträge. a. Verkauf 1.000 1.000 
42410100 Turn- und Festhalle Mieten und Pachten 1.000 1.000 
28100400 Bürgerh. alte Schule Mieten und Pachten 500 500 
42410200 Sportstätten Mieten und Pachten 500 500 
12220000 Einwohnerwesen Erträge. a. Verkauf 200 500 
11330000 Grundstücksmanagement Erträge. a. Verkauf 100 100 
54700000 Förderung ÖPNV Erträge. a. Verkauf 0 3.000 
54700000 Förderung ÖPNV So. priv. L.entgelte 0 200 
    Gesamt 321.000 310.000 

Produkte / 
Kostenstellen 

Beschreibung Ertragsart Plan in EUR Vergleich 
Plan 

Vorjahr  
36500101 Flößerkindergarten Erstatt.v.d.g.Sozial 90.000 10.000 
57100400 Wirtschaftsförderung Erstattungen priv.U. 18.000 12.000 
11240000 Rathausgebäude Erstattungen priv.U. 8.000 8.000 
55501000 Forstwirtschaft Ust. Erstattungen Land 6.000 7.800 
42410200 Sportstätten Erstattungen ü. Ber. 2.500 3.000 
52200200 Wohnung K-Sp.11 Erstattungen ü. Ber. 2.400 2.400 
52200100 Generationenhaus Erstattungen ü. Ber. 2.100 2.100 
36500101 Flößerkindergarten Erstattungen Gem/GV 2.000 3.000 
12600000 Brandschutz Erstattungen priv.U. 1.500 1.500 
12600000 Brandschutz Erstattungen Gem/GV 1.000 1.000 
55300330 Friedhofs- und Besta Erstattungen Land 400 300 
12220000 Einwohnerwesen Erstattungen Land 100 100 
11250000 Bauhof Erstattungen Gem/GV 0 13.400 
51100000 Städtebaul. Planung Erstattungen Land 0 18.000 
  Gesamt 134.000 82.600 
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3.2.12 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  

Im Jahr 2022 sind keine aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Im Vorjahr wurde die teilweise 
selbst durchgeführte Modernisierung des Bauhofes aktiviert. 

 

3.2.13 Zinsen und ähnliche Erträge 

Für das Darlehen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung sind Zinseinnahmen in Höhe von 
200 EUR veranschlagt. 

3.2.13 Sonstige ordentliche Erträge  

Durch die Konzessionsverträge für das Stromnetz und das Gasnetz können im Haushaltsjahr 2022 
voraussichtlich 80.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Insgesamt werden 89.100 
EUR an ordentlichen Erträgen im Planjahr erwartet: 

 

Produkte / 
Kostenstellen 

Beschreibung Ertragsart Plan in EUR Vergleich 
Plan 

Vorjahr 
53500000 Kombinierte Versorg. Konzessionsabgaben 80.000 82.000 
11220000 Finanzverw. Kasse Säumn.Zuschl.u.ä. NF 7.000 4.000 
12210000 Verkehrswesen Bußgelder 1.600 2.000 
11220000 Finanzverw. Kasse Nachzahlungszinsen 500 2.000 
    Gesamt 89.100 90.000 
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3.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022  
 

Folgende Aufwendungen sind in 2022 geplant: 

 

 
 
 
 
 
 
3.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022 (inklusive 
Stellenplan) 
3.3.1 Personalaufwendungen 

Die derzeitigen Tarifverträge für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes (Arbeiter und Angestellte) 
für Gemeinden sehen ab 01.04.2022 eine durchschnittliche Erhöhung der Bezüge um 1,8 % vor. Die 
Beamte erhalten ab 01.12.2022 eine Anpassung der Gehälter um 2,8 %.   
 
Gegenüber dem Jahr 2021 erhöht sich die Anzahl der Stellen von 53,6 Stellen im aktuellen 
Stellenplan um 5,0 Stellen auf 58,6 Stellen. Von diesen 5,0 Stellen sind bereits 4,0 Stellen durch 
Gemeinderatsbeschlüsse des vorherigen Jahres besetzt. Es handelt sich hierbei um eine 
Hausmeisterstelle, eine Stelle im Rechnungsamt sowie zwei Stellen im Kindergarten. Eine zusätzliche 
Stelle soll im Kindergarten geschaffen werden. Grund hierfür ist, dass zwei Erzieherinnen zeitweise für 
Leitungsfunktionen freigestellt sind und deren Zeit in der Gruppe nicht intern kompensiert werden 
kann. Daneben ist wiederum die Einstellung einer PIA-Auszubildenden ab dem Kindergartenjahr 
2022/2023 vorgesehen. Der größte Teil des Stellenaufwuchses findet im Kindergarten statt, da sich 
derzeit 5 Mitarbeiterinnen in Mutterschutz oder Elternzeit befinden. Da ein Teil der Mitarbeiterinnen in 
Voll- oder Teilzeit zurückkehren wird, werden diese Stellen befristet besetzt. In der Verwaltung sind 
nach erfolgter Stellenbewertungen ggf. Höhergruppierungen möglich.  
 
Für 2022 liegen die Personalausgaben bei voraussichtlich 3.015.900 EUR. Die zum 01.01.2022 bei 
der Gemeinde beschäftigten 10 Mini-Jobber sowie 2 Plätze zur PIA-Ausbildung sind zwar 
kostenmäßig berücksichtigt, in der vorgenannten Stellenzahl aber nicht enthalten. Die Erstattung der 
Entgeltkosten für die 6 FSJ-Stellen in Flößerkindergarten und Schülerhort sind in den Personalkosten 
nicht enthalten.  
 
Im Rahmen des TVöD sind ab 2007 Anteile der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers als leistungs- 
und erfolgsorientierte Entgelte an die Beschäftigten auszuschütten. Die Auszahlung beträgt in der 
Summe 2,00 Prozent der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers aus dem Vorjahr. Für 2022 sind 
insgesamt 38.700 EUR in den Haushalt eingestellt worden, die in den o.g. Personalaufwendungen 
bereits eingerechnet wurden. 
 
 
 
 
 

 Aufwandsarten Plan in EUR    Anteil 

3.3.1 Personalaufwendungen 3.015.900 36,16% 
3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.319.200 15,82% 
3.3.3 Abschreibungen 1.045.600 12,54% 
3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  6.500 0,08% 
3.3.5 Transferaufwendungen 

Darunter u.a.:  
Gewerbesteuerumlage          88.000 EUR 
FAG-Umlage                        989.000 EUR 
Kreisumlage                     1.256.800 EUR 

2.503.600 30,02 
 

(1,06 %) 
(11,86 %) 
(15,07 %) 

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 450.200 5,4 % 
  8.341.000 100 ,0 % 
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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 
für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Steinmauern 

 
 

Teil A: Beamte 
 

Laufbahn- 
gruppe 

Besoldungs-
gruppe 

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

Vermerke, 
Erläuterungen Gesamt 

 
darunter 

mit 
Zulage 

Zahl der 
Stellen 
2021 

Zahl der 
tatsächlich 

besetzten Stellen 
am 30.06.2021 

Bürgermeister  1,00 1,00 1,00 1,00 lt. Komm. 
Bes.VO 

Gehobener D. A 13 2,00  1,00 2,00 Analog 2020 
Gehobener D. A 12 1,00  0 0 Analog 2020 
Gehobener D. A 11 0,80  1,80 0,80  
Gehobener D. A 10 0  1,0 0  
Mittlerer D. A 9      
Insgesamt  4,80 1,00 4,80 3,80  

 
 
 

Teil B: Beschäftigte 
 

Entgeltgruppe 
  

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

Vermerke, 
Erläuterungen  Gesamt 

 
darunter 
mit Zulage 

Zahl der 
Stellen 2021 

Zahl der 
tatsächlich 
besetzten Stellen 
am 30.06.2021 

S 17* 2,00  2,00 1,00  

S16* 1,00  1,00 1,00  

S 15* 0,90  0,90 0,90  

S 09* 0,90  0,90 0,90  

10 1,00  1,00 0  

9a 2,10  2,10 2,10  

S 08A* 22,74  19,74 19,16  

8 4,82  4,00 3,00  

7 2,00  1,00 1,00  

6 4,00  3,82 3,82  

5 3,21  3,21 4,00  

S 04* 5,15  5,15 5,15  

S 02* 0,96  0,96 1,00  

2 2,67  2,67 2,29  

1 0,31  0,31 0,31  

Insgesamt 53,76  48,76 45,63  
Beschäftigte A+B 58,56  53,56 49,44  

*   Entgeltgruppen für Sozial- und Erziehungsdienst (S) 
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 
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    I. Beamte 

 

Teilhaushalt Bürger-
meister 

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst 
A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 

1 Innere Verwaltung 1,00     1,20 1,0       
2 Dienstleistung 

und Infrastruktur 
     0,80  0,80      

Gesamt 1,0     2,00 1,0 0,80      
 
 
 
                                                  II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
 

Teilhaushalt 
Entgeltgruppen 

S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8a S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 

1 Innere 
Verwaltung 

                    

2 Dienstleistung 
und  
Infrastruktur 

 2,00 1,00 0,90      0,90 19,74    5,15  0,96  

Gesamt  2,00 1,00 0,90      0,90 22,74    5,15  0,96  
 
                                      III. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst 
 

Teilhaushalt 
Entgeltgruppen 

E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9c E9b E9a E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 

1 Innere Verwaltung        0,60   1,77 2,80 0,20 2,00 3,00   1,20 0,1 

2 Dienstleistung und  
Infrastruktur 

     0,40   0,33 1,20 0,80 1,82 0,21   1,47 0,21 

Gesamt      1,00   2,10 4,82 2,00 4,00 3,21   2,67 0,31 

 
 
 

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit 
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 

 

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl 
2022 

Vorgesehen 
im Jahr 
2021 

Beschäftigt 
am 

30.06.2021 
Erläuterungen 

Referendare Anwärterbezüge -- -- --  
Inspektoranwärter Anwärterbezüge -- -- --  
Sekretäranwärter Anwärterbezüge -- -- --  

Sonstige Beamte auf Widerruf Anwärterbezüge - - --  
Auszubildende in öffentlich-

rechtlichen 
Ausbildungsverhältnissen 

Ausbildungsvergütung 3 2 1 Kindergarten 
(3) 

Auszubildende in privat-
rechtlichen 

Ausbildungsverhältnissen 

Ausbildungsvergütung     

Praktikanten Fester Satz 0 1 0 Kindergarten 
Gesamt  3 3 1  
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3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2022 
voraussichtlich insgesamt 1.319.200 (Vorjahr 1.273.500 EUR) aufgewendet werden.  

Hierunter fallen die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Mieten und 
Pachten sowie Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von 
Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten, Aufwendungen für 
sonstige Sach- und Dienstleistungen.  Neben den üblichen regelmäßigen sächlichen Verwaltungs- 
und Betriebsaufwendungen fallen in diesem Haushaltsjahr folgende besondere Aufwendungen an: 

 

Produkte / 
Kostenstelle 

Beschreibung Veranschlagte 
Mittel für diese 

Maßnahme in 
EUR 

11.14.0000 Zentrale Funktionen  
Datenschutz (durch ITEOS)  

 
1.500 

11.20.0000 Organisation und EDV 
Allgemeine EDV Aufwendungen für Lizenzen, Software, Beratung usw. 
Miete EDV  

50.000 
 

16.000 
12.60.0000 Feuerwehr / Brandschutz  

Anstrich Fassade, Austausch Fenster, Austausch Dachfenster 
Gerätewartung (Druckschläuche etc.) 
Beschaffung bewegliches Vermögen (Funkmeldeempfänger, Möbel 
Jugendraum) 

 
48.000 
9.400 
7.000 

 
21.10.0100 Karl-Julius-Späth-Schule 

Sanierung Flachdach (Regenaublauf) 
 

50.000 
42.41.0100 Turn- und Festhalle 

Ersatzbeschaffung Möblierung 
 

65.000 
42.41.0200 Sportanlagen 

Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz (jährlich) 
Erstattung Platzwart (jährlich) 

 
20.000 
5.100 

51.10.0000 Städtebauliche Planung 
Kostenaufwendungen für Bebauungspläne, sonstige städtebauliche 
Weiterentwicklungen (Überplanung Baulücke Lindenstraße, Entwicklung 
Baugebiet Breithölzer Waldäcker, u.a.) 

 
80.000 

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 
Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss 

 
13.000 

53.30.0000 Wasserversorgung 
Unterhaltung Leitungsnetz (jährlich) 
Technische Betriebsführung, Leitungspauschale (1/3) 

 
39.000 
49.000 

53.80.0110 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser 
Behebung von festgestellten Schäden, Fortführung Kanaluntersuchung 

 
36.000 

53.80.0120 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser 
Behebung von festgestellten Schäden, Reinigung Altmurg (jährlich)  

 
61.000 

54.10.0000 Gemeindestraßen 
Nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (Straßenbeleuchtung, 
Wege) 
Technische Unterhaltung Straßenbeleuchtung (jährlich) 

 
15.000 

 
11.000 

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau   
13.000 
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3.3.3 Abschreibungen 

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt Abschreibungen 
auf das materielle und immaterielle Vermögen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die jetzige Generation mit ihren Steuern und Gebühren den Werteverzehr 
auffangen und ausgleichen kann. Der Ansatz liegt im Jahr 2022 bei 1.045.600 EUR. 

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Für Kredite, Negativzinsen auf Spareinlagen (Verwahrentgelte), sowie Kontoführungsgebühren 
werden im Haushaltsjahr Aufwendungen von ca. 6.500 EUR veranschlagt. 

3.3.5 Transferaufwendungen 

Für die Transferaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich insgesamt 2.503.600 
EUR (Vorjahr 2.388.500 EUR) aufgewendet werden. Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Folgende Transferzahlungen sind 
im Haushaltsjahr zu leisten: 

3.3.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen 

 

 
 

Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (u.a. 
Baumpflegearbeiten); Erneuerung Pflanzungen in Pflanzbeeten, 
Nachpflanzungen aufgrund Sturm- und Trockenschäden; 
Spielplatzunterhaltung 

55.30.0010 Friedhof – Gebäude und Grundstücke 
rollatorgerechte Sanierung Wege zwischen den Hauptwegen (erneute 
Veranschlagung) 

 
5.000 

55.50.1000 Forst 
Erstattung gemeinsame Beförsterung AU am Rhein (jährlich) 

 
42.000 

57.10.0400 Neu: Hirschareal Gesundheitshaus / Dorfcafé 
Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude 
Aufwendungen für Hausverwalter 

 
18.000 
3.500 

Produkte / 
Kostenstelle 

Beschreibung Veranschlagte 
Mittel in EUR 

Vergleich 
Plan 

Vorjahr 
53.80.0110 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser 

Zweckverband Abwasserverband Murg 
85.000  96.000 

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege 
Riedkanal Zweckverband  
Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der 
Schnakenplage e.V. (KABS) 

 
55.000 

 

 
48.000 

 

28.10.0100 Kulturförderung (jährliche Vereinszuschüsse) 8.400 7.000 
56.10.0700 Klimaschutzmanager RegioEnergie, Obstbauminitiative 12.000 3000 
53.60.0010 Telekommunikation Zuweisung an Eigenbetrieb 

Breitbandversorgung 
3.500 3.500 

12.60.0000 Feuerwehrkasse, Aufwendungen Jahreshauptübung 2.500 2.500 
42.10.0000 Jährliche Zuschüsse an Sportvereine im Rahmen der 

Vereinsförderung 
2.300 2.300 

31.40.0100 Jährliche Zuschüsse zur Unterstützung der Senioren 800 800 
11.20.0000 Organisation und EDV Zuweisung Zweckverband 4IT 200 0 
55.30.0330 Ehrenmale (Kriegsgräberfürsorge) 100 100 
11.11.0000 Zuweisungen Tablets Gemeinderat 0 3.600 

   
Gesamt 

169.800 
 

166.800 
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3.3.5.2 Gewerbesteuerumlage 
 
Die Gemeinden müssen über die Abführung der Gewerbesteuerumlage Bund und Land am 
Steueraufkommen beteiligen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt in 2022 voraussichtlich 35 % 
(2021: 35 %). Bei einem Hebesatz von 350 v.H. und einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen von 
880.000 EUR im laufenden Jahr ergibt dies rechnerisch eine Umlage von 88.000 EUR, die wieder an 
das Land Baden-Württemberg abzuführen ist. Im Haushalt wurde ein entsprechender Ansatz eingestellt. 
 
 
 
3.3.5.3 Allgemeine Umlagen  
 
 
Finanzausgleichsumlage 
 
Den Kommunen stehen zur Aufgabenfinanzierung keine ausreichenden eigenen Steuereinnahmen zur 
Verfügung. Sie haben daher nach dem Grundgesetz einen Anspruch auf Beteiligung an dem 
Länderanteil an den Gemeinschaftssteuern. Aus der Finanzausgleichsmasse werden diese 
Beteiligungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) gespeist. Bemessungsgrundlage der 
FAG-Umlage ist die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Gemeinden mit höherer Steuerkraft 
müssen eine höhere Umlage zahlen als Gemeinden mit geringerer Steuerkraft. 
 
Der Umlagesatz für die FAG-Umlage ist gegenüber dem Vorjahr mit 22,82 %  gleich geblieben – der 
Umlagesatz ist gedeckelt bei 32 %. In 2022 beträgt die FAG-Umlage bei einem für Steinmauern 
ermittelten Umlagesatz von 22,82 % voraussichtlich 989.000 EUR (Vorjahr 929.900 EUR). Die 
Erhöhung ergibt sich aus der für 2022 ermittelten höheren Steuerkraftsumme von 4.333.825 EUR (2021: 
4.075.135 EUR) (Umlagesatz gleich). 
 
 
Kreisumlage 
 
Kreisumlagen sind Zahlungen von kreisangehörigen Gemeinden an die übergeordnete 
Gebietskörperschaft (hier: Landkreis Rastatt) aufgrund dessen Hebesatzrechts, um dessen 
Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage wird wie die Finanzausgleichsumlage 
durch die Steuerkraftsumme ermittelt. Der Hebesatz blieb im Vergleich zum Vorjahr gleich bei 29,0 v.H. 
Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 1.256.800 EUR (Vorjahr 1.181.800 EUR). Auch hier gilt: höhere 
Steuerkraftsumme = höhere Kreisumlage. 
 
 
   Entwicklung FAG-Umlage / Kreisumlage 1985 – 2022 (Plan) in EUR 

 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Kreisumlage

FAG-Umlage
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3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2022 insgesamt 450.200 EUR (Vorjahr 506.500 
EUR) veranschlagt.  

Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/ 
Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 
sowie besondere Aufwendungen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachkonto Beschreibung Veranschlagte 
Mittel für diese 
Maßnahmen in 

EUR 

Vergleich 
Plan 

Vorjahr  

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Betriebsveranstaltungen 

 
13.500 

 
13.600 

44110010 Stellenausschreibungen 20.000 8.500 
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  

Aufwandsentschädigung Gemeinderäte, Feuerwehr, 
Gutachterausschuss 

 
28.700 

 
35.200 

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste 
Mitgliedsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten, Schülerbeförderung, 
Allgemeine Unfallversicherung, Betriebsarzt, Arbeitssicherheit, 
Bilanzerstellung, Verfügungsmittel  
Personalservice durch den KVBW ca. 30.000 

 
75.000 

 
76.300 

44294000 Beratungsleistungen der STEG 20.000 33.000 
44310000 Geschäftsaufwendungen 

Bürobedarf, Medien, Post- und Fernmeldegebühren, 
Bundesdruckerei, Reisekosten, öffentliche Bekanntmachungen 

 
38.600 

 
59.200 

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonderabgaben 
Versicherungen , Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten 
Fällen, Ausgleichsabgabe, Künstlersozialabgabe, 
Wasserentnahmeentgelt 

 
87.700 

 
105.300 

445X0000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufenden 
Verwaltungstätigkeiten 
Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Beförsterung durch 
Au am Rhein, Externe Dienststelle für Praktikanten 
(Kindergarten/Hort), Nutzung des Reisigplatzes der Stadt Rastatt, 
Erstattung Klimaschutzmanager sowie Geschäftsführung 
RegioEnergie 

 
 

165.000 

 
 

171.000 
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3.4 Finanzhaushalt 2022 
 

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- 
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.  

 
3.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts  

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und 
der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2021 
übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 476.900 EUR (2021 Plan 127.000 EUR). Dies 
entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Diese Mittel stehen zur 
Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung: 

 

 

 
 
 
3.4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
 
 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.331.500 EUR. Dieser 
Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 
 
 
3.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
 

 
Insgesamt werden 639.500 EUR an staatlichen und privaten Zuwendungen erwartet:  
 
1124 Rathaus 
Für die Rathaussanierung sind Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm abrufbar. Darüber 
hinaus wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock gestellt. Der Haushaltsansatz 
wurde für 2022 mit 300.000 EUR festgelegt im kommenden Jahr mit 600.000 EUR.  
 
 
1260 Feuerwehr / Brandschutz 

Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf des Ergebnishaushalts EUR 
Ordentliche Erträge 8.152.100 
./. Auflösung Ertragszuschüsse 379.800 
./. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.772.300 
Ordentliche Aufwendungen 8.341.000 
./. Abschreibungen 1.045.600 
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.295.400 
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes +       476.900 
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Für das anzuschaffende neue Löschfahrzeug LF 10 werden im Jahr 2022 Zuwendungen in Höhe von 
128.000 EUR sowohl aus dem genehmigten Ausgleichstockantrag als auch aus der Fachförderung 
VWV Z-Feu erwartet. 
 
5410 Gemeindestraßen – Straßenbeleuchtung 
Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird mit einem Zuschuss in Höhe von 36.500 
EUR gerechnet. 
 
5410 Gemeindestraßen – Bushaltestellen 
Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wird mit Zuschüssen in Höhe von 175.000 EUR 
gerechnet. 
 
 
3.4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 
 

 
Aus der Veräußerung von Sachvermögen werden Einzahlungen in Höhe von 692.000 EUR erwartet. 
Hiervon sind rd. 139.000 EUR ein außerordentlicher Ertrag. 

 
1133 Grundstücksmanagement 
Im Haushaltsjahr ist der Verkauf eines Gewerbegrundstückes, der Verkauf einer Teilfläche eines 
Grundstückes beim Birkenhof, sowie der Verkauf der erschlossenen Bauplätze in der Lindenstraße 
vorgesehen. Insgesamt wird mit Einzahlungen in Höhe von 692.000 EUR gerechnet. 

 
 
 
3.4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
 
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 3.131.000 EUR. Dieser 
Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 
 

3.4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
 

 
1133 Grundstücksmanagement 
Für den Grundstückswerb wurde ein Haushaltsansatz von 197.500 EUR im Haushaltsjahr veranschlagt. 
Dies umfasst den Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke mit voraussichtlich 80.000 EUR, den 
möglichen Erwerb eines Grundstückes neben dem Kindergarten sowie dem möglichen Erwerb eines 
kleineren Gewerbegrundstückes. 
 
5110 Grundstückserwerb Sanierungsgebiet 
Erwerb des Flst. 300/3 zur potentiellen Gestaltung der Ortsmitte sowie zwei weiterer ortsbildprägender 
Gebäude. Der Ansatz beträgt in Summe 281.000 EUR. 
 
 
3.4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
1124 Rathaussanierung 
Der Auszahlungsansatz für die Rathaussanierung wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.000.000 EUR 
festgelegt. Daneben wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1.200.000 EUR im Plan festgeschrieben 
sowie ein Ansatz für 2023 in gleicher Höhe (1.200.000 EUR). Neben der Sanierung des Daches sowie 
Einbau eines Fahrstuhls zur Herstellung der Barrierefreiheit sind einige energetische Maßnahmen, wie 
bspw. eine verbesserte Wärmedämmung geplant. 
 
5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung 
Für die Erschließung von 4 Bauplätzen in der Lindenstraße sind 450.000 EUR veranschlagt. 
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5370 Reißigplatz 
Für den Umbau des Reißigplatzes sind 100.000 EUR veranschlagt. 
 
5410 Gemeindestraßen- Straßenbeleuchtung 
Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung sind Auszahlungen in Höhe von 122.000 EUR 
veranschlagt. 
 
5410 Gemeindestraßen – Bushaltestellen 
Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 257.000 EUR veranschlagt. 
 
5530 Friedhof gärtnergepflegter Grabfelder – Weg 
Im Rahmen der Anlage der gärtnergepflegten Grabfelder muss ein entsprechender Zugangsweg 
angelegt werden. Der Ansatz hierfür ist auf 7.000 EUR festgesetzt. 
 
 
 
   
3.4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 
 
1124 Rathaus EDV 
Für die EDV Ausstattung des Rathauses (Hardware) ist die Beschaffung von Whiteboards (kleiner 
Sitzungssaal, verschiedene Büros etc.), Klimaanlage Serverraum, IP Telefone vorgesehen. Der Ansatz 
für die Hardware umfasst 90.000 EUR. 
 
1124 Rathaus PKW 
Es ist vorgesehen einen PKW für den Hausmeister und Rathausmitarbeiter zur besseren Erreichbarkeit 
der Liegenschaften und um bei Terminen nicht auf private PKW zurückgreifen zu müssen, 
anzuschaffen. Der Ansatz wurde auf 20.000 EUR festgesetzt. 
 
1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof) 
Im Jahr 2022 sind im Bauhof dringend benötigte Arbeitsgeräte zu beschaffen. Diese umfassen einen 
Sicherheitsschrank (zur Aufbewahrung von Akkus), eine Wildkrautbürste, Frontkehrbesen, 
Stromaggregat sowie ein Absperrgitter. Der Ansatz beträgt 17.500 EUR. 
 
1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof) 
Im neu gestalteten Innenbereich des Bauhofes soll eine Küche für den Aufenthaltsraum angeschafft 
werden. Der Ansatz wurde auf 5.000 EUR festgelegt. 
 
1221 Verkehrswesen Geschwindigkeitsmessanlage 
Die Ersatzbeschaffung der defekten Geschwindigkeitsmessanlage wurde im vergangenen 
Haushaltsjahr nicht durchgeführt und wird nun erneut veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde analog 
dem Vorjahr auf 15.000 EUR festgesetzt. 
 
12600000 Feuerwehr, Brandschutz Löschfahrzeug LF 10 
Im vergangenen Jahr wurde noch nicht wie erwartet die erste Rate für das neue Feuerwehrfahrzeug LF 
10 angefordert. Entsprechend umfasst der Haushaltsansatz 2022 die Gesamtkosten in Höhe von 
440.000 EUR. 
 
12600000 Feuerwehr Digitalfunk 
Im Haushaltsjahr ist außerdem die Umrüstung der Funktechnik auf Digitalfunk vorgesehen. Hierfür sind 
20.000 EUR eingeplant. Dies wurde ebenfalls bereits im Vorjahr veranschlagt jedoch nicht umgesetzt. 
Der Ansatz wurde neu gebildet. 
 
12600000 Feuerwehr Funktisch 
Aufgrund des neuen Digitalfunks wird auch ein neuer Funktisch für die Feuerwehr benötigt. Der Ansatz 
beträgt 8.000 EUR. 
 
 
5530 Friedhof – Sitzbank 
Für den Friedhof ist die Anschaffung einer weiteren Sitzbank mit Kosten von 1.000 EUR veranschlagt. 



                                                                           31  
 

 
3.4.3.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
 
5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindeplanung 
Im Sanierungsgebiet leistet die Gemeinde Investitionszuschüsse für private Baumaßnahmen im 
Rahmen des LRP. In 2022 werden in Abstimmung mit der Stadtentwicklungsgesellschaft STEG hierfür 
weitere 50.000 EUR bereitgestellt. 
 
 
 
3.4.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-
gegenständen 

 
 
1124 Rathaus 
Im Rahmen der Verbesserung der EDV Ausstattung ist die Einführung einer elektronischen 
Zeiterfassung, Erstellung einer neuen Homepage sowie Erstellung einer Bürgerapp geplant. Der Ansatz 
umfasst 50.000 EUR. 
 
 
 
 
3.4.4 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf 
 
 
Der Finanzhaushalt ist grundsätzlich nicht auszugleichen; die Gemeinde hat ganzjährig die rechtzeitige 
Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Deshalb ist die Finanzrechnung ganzjährig mitzuführen. Sie 
gibt unterjährig Auskunft über die jeweilige Liquiditätslage. 
 
Für 2022 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.322.600 EUR: 

 
 

 

 

 

3.4.5 Tilgungen, Kredite, liquide Mittel 
 

Zu berücksichtigen sind ferner die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie die 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Im Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 
EUR (Krediterrmächtigung) eingestellt. Es wird jedoch angestrebt maximal einen Kredit in Höhe von 
500.000 EUR aufzunehmen: 

Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf des Finanzhaushalts EUR 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.772.300 
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ./. 7.295.400 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.331.500 
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 3.131.000 
Veranschlagter Finanzierungsbedarf ./. 1.322.600 
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Die verfügbaren liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres betragen 1.488.154 EUR. Der 
voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende wird demnach bei ca. 870.600 
EUR liegen. 

 
4. Struktur des Haushaltsplans 
 

4.1 Bestandteile des Haushaltsplans  
Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der 
Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.  

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt und je einer 
Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des 
Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 
Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Dem Haushaltsplan sind 
beizufügen   

1. der Vorbericht,  

2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,  

3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,  

4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich 
fällig werdenden Auszahlungen,  

5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu 
Beginn des Haushaltsjahres,  

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die 
Sonderrechnungen geführt werden, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen 
nach § 59 GemO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).  

 

  4.2 Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den 
Teilhaushalten 

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres 

EUR 

 
Veranschlagter Finanzierungsbedarf (siehe oben) 
 

 
./. 1.322.600 

 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  
 

 
1.000.000 

 
./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
 

 
./.295.000 

 
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2022 
 

    
     ./.   617.600 
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Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die 
Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich 
vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Im Folgenden sind die 3 
Teilhaushalte der Gemeinde Steinmauern mit den jeweiligen Produktrahmen dargestellt:  

 

Teilhaushalt 1 
Produktbereich Beschreibung Produktgruppe / Produkt 
11 Innere Verwaltung 11.10 Leitung Gemeindeverwaltung 
  11.11 Geschäftsführung für den Gemeinderat 
  11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling 
  11.14 Zentrale Funktionen 
  11.20 Organisation und EDV 
  11.21 Personalwesen 
  11.22 Finanzverwaltung, Kasse 
  11.24 Gebäude- und Energiemanagement, Rathausgebäude 
  11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 
  11.26 Zentrale Dienstleistungen 
  11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
  11.32 Abgabewesen 

  11.33 Grundstücksmanagement 
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Teilhaushalt 2 
Produktbereich Beschreibung Produkt / Produktbezeichnung 
12 Sicherheit und Ordnung 12.10.0000 Statistik und Wahlen 
  12.20.0000 Ordnungswesen 
  12.21.0000 Verkehrswesen 
  12.22.0000 Einwohnerwesen 
  12.23.0000 Personenstandswesen 
  12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen 
  12.60.0000 Feuerwehr / Brandschutz 
  12.80.0000 Katastrophenschutz 
21 Schulträgeraufgaben 21.10.0100 Karl-Julius-Späth-Schule   
  21.10.0120 Kernzeit / Schülerhort 
  21.40.0100 Schülerbeförderung (Schulschwimmen) 
25 Kommunale Museen 25.20.0000 Flößereimuseum 
27 VHS, Bibliotheken, kultur-

pädagogische 
Einrichtungen. 

27.20.0000 Fahrbücherei 

28 Sonstige Kulturpflege 28.10.0100 Kulturförderung 
  28.10.0200 Kulturveranstaltungen 
  28.10.0300 Klever-Haus 
  28.10.0400 Bürgerhaus Alte Schule 
31 Soziale Hilfen 31.40.0100 Seniorenarbeit 
  31.40.0700 Unterkünfte für Flüchtlinge  
  31.80.1000 Betreuung / Integration Flüchtlinge  
36 Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe 
36.20.0100 Kinder- und Jugendbetreuung 

  36.50.0101 Flößerkindergarten 
42 Sport- und Bäder 42.10.0000 Sonstige Förderung des Sports 
  42.41.0100 Turn- und Festhalle 
  42.41.0200 Sportanlagen 
51 Räumliche Planung und 

Entwicklung 
51.10.0000 Städtebauliche Planung 

  51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten  
52 Bauen und Wohnen 52.10.0000 Bauordnung 
  52.20.0100 Wohnung Generationenhaus 
  52.20.0200 Wohnung Karl-Julius-Späth-Straße 11 
53 Ver- und Entsorgung 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung (stpfl. PV-Anlagen) 
  53.30.0000 Wasserversorgung (BgA) 
  53.50.0000 Kombinierte Versorgung 
  53.60.0010 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots 
  53.70.0000 Reisigplatz 
  53.80.0110 Ableitung von Schmutzwasser 
  53.80.0120 Ableitung von Niederschlagswasser 
54 Verkehrsflächen und –

anlagen, ÖPNV 
54.10.0000 Gemeindestraßen 

  54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst 
  54.70.0000 Förderung öffentl. Peronennahverkehr 
55 Natur- und 

Landschaftspflege, 
Friedhofswesen 

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 

  55.30.0010 Friedhof – Gebäude und Grundstücke 
  55.30.0020 Friedhof - Bestattungen 
  55.30.0330 Friedhof – Ehrenmale 
  55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege 
  55.50.1000 Forstwirtschaft (BgA) 
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  55.50.0200 Forstwirtschaft – ökologische Funktion 
56 Umwelt 56.10.0700 Klimaschutzmaßnahmen 
57 Wirtschaft und Tourismus 57.10.0100 Dreschschuppen 
  57.10.0200 Halle Am Sportplatz 1 
  57.10.0300 Wirtschaft Allgemeines 
  57.10.0400 Hirsch-Areal Gesundheitshaus / Dorfcafé 
  57.50.0000 Tourismus 

Teilhaushalt 3 
Produktbereich Beschreibung Produktgruppe / Produkt 
61 Allgemeine 

Finanzwirtschaft 
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 

Umlagen 
  61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
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5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 
 
Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind 
gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Diese sind strikt von der allgemeinen Rücklage 
des kameralen Rechnungssystems zu unterscheiden. In der Kameralrechnung stellt die allgemeine 
Rücklage einen Finanzierungsfonds dar, in dem Überschüsse außerhalb der Haushaltsrechnung für 
Investitionen vorgehalten werden. Unter dem jetzigen Begriff Rücklage werden Passiv-Positionen 
verstanden, die Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft der Kapitalposition geben.  
 
Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit dieser Rücklage 
dann verrechnet werden.  
 

 
Art 

Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Haushaltsjahres 

 TEUR 

1.      Ergebnisrücklagen 1.583.400 1.533.500 
1.1    Rücklagen aus Überschüssen des   

ordentlichen Ergebnisses 
1.312.200 1.123.300 

1.2    Rücklagen aus Überschüssen des   
Sonderergebnisses 

271.200 410.200 

2.      Zweckgebundene Rücklagen 0 0 
Rücklagen gesamt 1.583.400 1.533.500 

 
 
 
 
 

5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 
 

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§41 
GemHVO). Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Art 

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres   
                                TEUR 

1 Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 
GemHVO 

 

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 80 
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0 
1.3 Stilllegungs- und 

Nachsorgerückstellungen für 
Abfalldeponien 

0 

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0 
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0 
1.6 Rückstellungen für drohende 

Verpflichtungen aus Bürgschaften 
und Gewährleistungen 

0 

2 Weitere Rückstellungen gemäß § 
41 Abs. 2 GemHVO 

 

2.1 …….. 0 
 Rückstellungen gesamt 80 
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5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 
(einschließlich Kassenkredite) 
 
 
Die Gemeinde hat im Finanzhaushalt zum 01.01.2022 einen Schuldenstand von 4.785.182 EUR, dies 
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste) von 1.506 EUR. 
In 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR im Plan veranschlagt. 
Voraussichtlich werden jedoch lediglich 500.000 EUR aufgenommen. Hier wird dennoch mit 1,0 Mio 
gerechnet. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 wird abzüglich geleisteter Tilgungsleistungen 
voraussichtlich rd. 5.489.802 EUR betragen, dies entspricht dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 
1.727 EUR (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste). 

 

  
 
 

Art der Schulden 

Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn 

des 
Haushaltsjahres 

Voraussichtlicher 
Stand zum Ende 

des 
Haushaltsjahres 

 
TEUR 

1.1 Anleihen 0 0 
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 

Investitionen 
  

1.2.1 Bund 0 0 
1.2.2 Land 

 
 

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0 
1.2.5 Kreditinstitute 4.785 5.490 
1.2.6 Sonstige Bereiche 0 0 
1.3 Kassenkredite 0 0 
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

Rechtsgeschäften 
0 0 

1. Gesamtschulden Kernhaushalt 4.785 5.490 
    
 
Nachrichtlich:  
 
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne 
Sondervermögen) 
 
    
2.1 Anleihen 0 0 
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0 0 
2.3 Kassenkredite 0 0 
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

Rechtsgeschäften 
0 0 

2. Voraussichtliche Gesamtschulden  
Sondervermögen mit Sonderrechnung 

0 0 

 
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 
 
3.1 Anleihen 0 0 
3.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.785 5.490 
3.3 Kassenkredite 0 0 
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

Rechtsgeschäften 
0 0 

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 4.785 5.490 
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und 
Sondervermögen mit Sonderrechnung 

0 0 

3. Konsolidierte Gesamtschulden 4.785 5.490 
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5.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht der Mittelbewirtschaftung im laufenden 
Haushaltsjahr (z. B. Auftragsvergabe für Bauleistungen), die erst in den kommenden Jahren wirksam 
werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt.  
 
Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient 
auch der Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.  
 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen  im 
Haushaltsplan 

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in 
2022 2023 2024 2025 

Jahr TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
2021 0 0 0 0 0 
2022 1.755 0 1.755 0 0 
Summe: 0 0 1.755 0 0 
Nachrichtlich: 
Im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahmen (ohne 
Umschuldung) 

1.000 
 

0 0 
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5.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 
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6.

 
 
 

Grundsteuer A 9.315 € x 195 : 300 = 6.054 €
Grundsteuer B 330.902 € x 185 : 330 = 185.505 €
Gewerbesteuer 1.178.245 € x 290 : 350 = 976.260 €
Gewerbesteuerumlage -1.178.245 € x 35 : 350 = -117.824 €
Gewerbesteuerkompensation 296.634 € 350 : 350 = 296.634 €
Einkommensteueranteil 6.373.130.918 € x 0,0003220 = 2.052.148 €
Familienleistungsausgleich 464.900.158 € x 0,0003220 = 149.697 €
Umsatzsteueranteil 126.248 € x 80% : 100% = 100.998 €

STEUERKRAFTMESSZAHL 3.649.472 €
Schlüsselzahl 2020

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 976.393,20 € x 70,09% = 684.353 €
Mehrzuweisungen 2020 0,00 € x 29,91% = 0 €

STEUERKRAFTSUMME 4.333.825 €

Steuerkraft je Einwohner = 1.148,36 €
Steuerkraftsumme je Einwohner = % des Landesdurchschnitts 75,18% = 1.363,70 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt) = 1.814,00 €

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres 3.178
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner 1.499,00 €
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner 1.648,90 €
Kopfbetrag für Gemeinde Steinmauern (Kopfbetrag A) 1.502,812 €
- aufgerundet auf volle 0,10 € 1.502,90 €

BEDARFSMESSZAHL A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) = 4.776.216 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres 3.178
Kopfbetrag Flächenkomponente 75
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) 238.350 €
Bedarfsmesszahl gesamt Steinmauern 5.014.566 €

Bedarfsmesszahl = 5.014.566 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl = 3.649.472 €

SCHLÜSSELZAHL = 1.365.094 €

60 % der Bedarfsmesszahl = 3.008.740 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl = 3.649.472 €

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) = 0 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1.365.094 € x 70,00% = 955.566 €
Mehrzuweisungen 0 x 30,00% = 0 €

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 955.566 €

INVESTITIONSPAUSCHALE 3.178 x 115% x 97,00 € = 354.535 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner) 3655

Finanzausgleichsumlage* 4.333.825 € x 22,820% = 988.979 €

Kreisumlage 4.333.825 € x 29,00% = 1.256.809 €

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen 
nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2022



261 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

7.090.000.000 € x 0,000322 = 2.282.980 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

1.081.000.000 € x 0,0001 = 108.100 €

FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH

563.000.000 € x 0,000322 = 181.286 €

Zuweisung nach §§ 25, 26 FAG (Straßen in Baulast des Landes)
1,34 km 2.500 € = 3.350 €

Zuweisung nach § 27 FAG 1240 ha 8,40 €/ha = 10.416 €

29b FAG
Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder 3.691,89 € 104,8 386.910 €
29c FAG
Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder 16301,86 € 26,4 430.369 €
29e FAG 37.077 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl) 0,727774299 gerundet = 0,72
Steuerkraftquote über Sockelgarantie 72% - 60% = 12%
Erhöhungsbetrag 12% x 0,06% = 0,72%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage 22,10% + 0,72% = 22,820%
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7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung
Einheit VVJ (HJ-2) VJ (HJ-1) HJ HJ+1 HJ+2 HJ+3

2 3 4 5 6 7 8

absoluter Betrag € 375.714,25 -442.600 -188.900 42.900 78.800 108.000
€/EW 120,61 -140,46 -59,44 13,50 24,80 33,98

% 104,79 94,64 97,74 100,52 100,95 101,29

€ 4.999.564,74 5.050.000 5.135.600 5.274.200 5.341.200 5.408.200
€/EW 1605,00 1602,67 1615,98 1659,60 1680,68 1701,76

% 63,79 61,12 61,57 63,86 64,35 64,78

€ -3.051.984,16 -2.936.600 -3.186.300 -3.202.200 -3.210.100 -3.225.200
€/EW -979,77 -931,96 -1002,61 -1007,61 -1010,10 -1014,85

% -38,94 -35,54 -38,20 -38,77 -38,67 -38,63

€ 208.404 84.000 84.000 0 0 0

€ 584.118,25 -358.600 -49.900 42.900 78.800 108.000

€ 0,00 127.000 476.900 712.100 748.000 778.200
€/EW 0,00 40,30 150,06 224,07 235,37 244,87

€ 0,00 225.914 295.000 352.000 408.000 700.000

€ 0 -98.914 181.900 360.100 340.000 78.200
€/EW 0,00 -31,39 57,24 113,31 106,99 24,61

€ 130.845 133.650 137.475 141.973 143.621 145.048

€ 200.176 870.554 605.700 1.073.700 1.245.900

9. Eigenkapital
€

€

%

%
10. Anlagendeckung

%
11. Verschuldung

€
€/EW

€ -156.500 974.086 705.000 -352.000 -408.000 -700.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 
1

E R T R A G S L A G E
1. ordentliches Ergebnis

Aufwandsdeckungsgrad

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner
absoluter Betrag

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner
absoluter Betrag

absoluter Betrag

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner
absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

absoluter Betrag

absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Anteil an ordentlichen Aufwendungen

Anteil an ordentlichen Aufwendungen

1.1 Steuerkraft - netto-

Betrag je Einwohner
absoluter Betrag

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

K A P I T A L L A G E

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
F I N A N Z L A G E

2. Sonderergebnis

3. Gesamtergebnis

1.2 Betriebsergebnis -netto-

11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag

9.1 Basiskapital  (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme
9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
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8. Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2022 
 
 

Grundsteuer A Hebesatz 300 v.H. 01.01.2018 
Grundsteuer B Hebesatz 330 v.H. 01.01.2018 
Gewerbesteuer Hebesatz 350 v.H. 01.01.2018 

Hundesteuer Satzung  

1. Hund       .................   .. 80,00 EUR 
2. Hund        .................   160,00 EUR 
3. Kampfhund                  600,00 EUR 
Zwingersteuer.................... 150,00 EUR 

01.01.2022 

Müllgebühren   
  Die Gebühren werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb des 

Landkreises Rastatt erhoben  

Bestattungsgebühren Satzung  01.01.2022 
Wassergebühren Satzung 1,89 EUR/m³ zzgl. Grundgebühr u. MWSt. 01.01.2022 
Schmutzwassergebühr Satzung 1,66 EUR/m³ 01.01.2022 
Niederschlagswassergebühr Satzung 0,24 EUR/m² versiegelte Fläche 01.01.2022 
Verwaltungsgebühren Satzung  01.07.2011 
Benutzungsgebühren 
Flüchtlingsunterkünfte Satzung 320,08 EUR  01.04.2017 

Erschließungsbeiträge Satzung zulässige Geschossfläche;  90 v.H. der tatsächl. Kosten  
Wasserversorgungsbeitrag Satzung 1,37 EUR/ m² Nutzungsfläche + MWSt 01.05.1999 

Entwässerungsbeitrag Satzung 5,98 EUR/ m² Nutzungsfläche 01.01.2002 

Kindergartenbeitrag  Satzung 
(11 Monate) 

Betreuungsform 
für Kinder ab 3 Jahren 
Frühgruppe 
Frühgruppe mit Essen 
Ganztagsbetreuung m.E. 
Flexible Ganztagsgruppe 
2 Tage Mittagessen 
5 Tage Mittagessen 
 
für Kinder unter 3 Jahren 
Frühgruppe 
Frühgruppe mit Essen 
Ganztagsgruppe m. Essen 
Flexible Ganztagsgruppe 
(5 Tage Mittagessen) 

 
Erstes Kind 

165,00 EUR 
265,00 EUR 
326,00 EUR 

 
228,00 EUR 
288,00 EUR 

 
 

230,00 EUR 
312,00 EUR 
436,00 EUR 

 
361,00 EUR 

 
Zweites Kind 

90,00 EUR 
190,00 EUR 
221,00 EUR 

 
143,00 EUR 
203,00 EUR 

 
 

127,00 EUR 
209,00 EUR 
236,00 EUR 

 
221,00 EUR 

01.09.2021 

Kernzeitbetreuung/Hort  Satzung 
(11 Monate 

Kernzeit:  
Regelnutzung 
Regelnutzung mit Essen 
Hort:  
Ganztagsbetreuung  
mit Essen 
Flexible Ganztagsbetreu. 
(2 Tage GT, 3 Tage KZ) 
Flexible Ganztagsbetreu. 
(2 Tage GT, 3 Tage KZ,  
5 x Mittagessen) 

 
110,00 EUR 
212,00 EUR 

 
 

282,00 EUR 
175,00 EUR 

 
230,00 EUR 

 
 

57,00 EUR 
159,00 EUR 

 
 

189,00 EUR 
110,00 EUR 

 
171,00 EUR 

 

01.09.2021 
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9. Stand der Schulden 
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